Vorlage von Selbstbilden.de
Antrag auf Akteneinsicht nach § 25 SGB X

		
Anschrift:	[Dein Name]
		[Deine Adresse]
		[PLZ Ort]

Telefon:	[Vorwahl] – [Nummer]

E-Mail:	[Mail-Adresse@xxx.de]


Datum:	[aktuelles Datum]

[Dein Name] [Deine Adresse] [PLZ Ort]


[Behörde eintragen]
[Adresse der Behörde]
[PLZ Ort]


[bookmark: _GoBack]









Betreff: Antrag auf Akteneinsicht gemäß § 25 SGB X
Betreffend: meine Tochter/mein Sohn __________, geb. am ___________.

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit beantrage ich gemäß § 25 Abs. 1 SGB X Einsicht in sämtliche bei Ihrer Behörde über mich und meine Tochter/meinen Sohn geführten Akten. Mein Recht auf Akteneinsicht ergibt sich aus § 25 SGB X, der vorsieht, dass Beteiligte eines Verwaltungsverfahrens Einsicht in die Verfahrensakten nehmen können, soweit deren Kenntnis zur Geltendmachung oder Verteidigung ihrer rechtlichen Interessen erforderlich ist.
Ich beantrage Einsicht in:
· Die vollständige Akte zu meiner Tochter/meines Sohnes
· Alle Vermerke und internen Notizen
· Sämtliche Korrespondenz (eingehend und ausgehend)
· Protokolle von Gesprächen und Hausbesuchen
· Gutachten und Stellungnahmen
· Dokumente, auf die Entscheidungen gestützt werden
Art der Akteneinsicht:
· Persönlicher Einsichtnahme in Ihren Räumlichkeiten
· Zusendung von Kopien an meine oben genannte Adresse
· Elektronischer Übermittlung an: _______________@_______________
Für die Anfertigung von Kopien bin ich bereit, die gesetzlich vorgesehenen Gebühren zu tragen.
Frist:
Ich bitte um Gewährung der Akteneinsicht bzw. um Zusendung der Kopien innerhalb von 14Tagen nach Eingang dieses Schreibens.
Sollten Sie der Ansicht sein, dass die Akteneinsicht ganz oder teilweise zu verweigern ist, bitte ich um einen schriftlichen, rechtsmittelfähigen Bescheid mit Begründung.

								Mit freundlichen Grüßen,
								_______________________________
								[Unterschrift]
Rechtsgrundlage § 25 SGB X:
"Die Behörde hat den Beteiligten Einsicht in die das Verfahren betreffenden Akten zu gestatten, soweit deren Kenntnis zur
Geltendmachung oder Verteidigung ihrer rechtlichen Interessen erforderlich ist."

